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Änderungen im Kollektivvertrag für die land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer 

Vorarlbergs ab 1. Jänner 2026 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Paritätischen Ausschuss der LK Vorarlberg wurden am 12. Dezember 2025 die Erhöhung 

der Löhne, Gehälter, Lehrlingseinkommen, Zulagen und Pauschalen für Gärtner, 

Forstarbeiter, Landarbeiter, Sennen und Gutsangestellten, sowie inhaltliche Anpassungen 

des Kollektivvertrages bzw. der Zusatzvereinbarungen für land- und forstwirtschaftliche 

Dienstnehmer in Vorarlberg beschlossen. 

 

1. Anpassung der Entgelte:  

Die Löhne, Gehälter, Lehrlingseinkommen, Praktikantenentschädigungen, Pauschalen und 

Zulagen werden um 2,90 % angehoben.  

 

2. Überzahlungsregelung: 

Es wurde vereinbart, den Kollektivvertragsanteil der Ist-Löhne ebenfalls um 2,90 % 

anzuheben (Beibehaltung der Überzahlung). 

 

3. Kollektivvertrag für land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer Vorarlbergs: 

In § 3 „Abschluss des Dienstvertrages“, Absatz 5 werden die Inhalte des Dienstzettels an die 

geänderten gesetzlichen Vorgaben angepasst.  

 

4. Kollektivvertrag für die Gutsangestellten Vorarlbergs:  

Der Dienstzettel im Anhang auf Seite 21 wird an die gesetzlichen Bestimmungen angepasst.  

 

5. Zusatzvereinbarungen Landarbeiter: 

Klarstellung, dass diese sinngemäß auch für Pferdebetriebe gelten, sofern sie nicht dem 

Gewerbe unterliegen. 

 

6. Lehrlingseinkommen: 

Es wurde vereinbart die Lehrlingseinkommen bis zu den nächsten Verhandlungen genauer 

zu analysieren. 
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7. Inkrafttreten: 

Diese Änderungen treten, soweit nicht anders bestimmt, ab 1.1.2026 in Kraft. 

 

 

Information zur Mitarbeiterprämie:  

 

Dienstgeber/-innen haben für das Jahr 2025 wieder die Möglichkeit, eine Mitarbeiterprämie 

in Höhe von bis zu 1.000,00 Euro pro Dienstnehmerin bzw. Dienstnehmer steuerfrei (nicht 

sozialversicherungsfrei!) bis 15.2.2026 auszuzahlen, sofern es sich um eine zusätzliche 

Zahlung handelt, die üblicherweise bisher nicht gewährt wurde.  

 

 

Den aktuellen Kollektivvertrag finden Sie auf unseren Internetseiten: 

www.lak-vorarlberg.at oder www.vbg.lko.at  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen für die Landwirtschaftskammer Vorarlberg: 

 

 

Für die Sektion           Für die Sektion 

Dienstnehmer:         Land- und Forstwirte: 

 

 

 

 

Vizepräsidentin         Vizepräsidentin: 

Elisa Schlachter e.h.        LAbg. ÖKR Andrea Schwarzmann e.h. 

 

 

 

 

Leitender Angestellter:       Kammerdirektor: 

DI Richard Simma e. h.       DI Stefan Simma e.h. 

  

 

               

        Josef Moosbrugger 

    Präsident  

    der Landwirtschaftskammer Vorarlberg 

http://www.lak-vorarlberg.at/
http://www.vbg.lko.at/

